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l Zonenpla n ung La ndschaft

BEMERKUNGEN

Der Reglementstext ist rechtsverbindlich und unterliegt dem Gemeindeversammlungsbe-schluss.

Der Kommentar soll dazu beitrogen, den Reglementstext zu erlöutern und gibt zudem eine lnterpreta-
tionshilfe. Er ist nicht rechtswirksom und unterliegt demzufolge ouch nicht dem Gemeindeversamm-
lungsbeschluss.

lm Kommentar mit ols ,,bisher" oder,,neu" bezeichnete Ausführungen vergleichen das vorliegende Reg-
lement mit den Zonenvorschriften der Gemeinde aus dem Jahr 7990.

Unterstrichene Textpassoaen sind ous überaeordneten Erlassen übernommen und sind nicht Bestandteil
d es G e m ei n d eve rso m m I u n asbesch I u sse s.
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Reglementstext

Die Einwohnergemeinde Liesberg erlässt gestützt auf 5 2, 5 und 18

des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG)vom 8. Ja-

nuar 1998 die Zonenvorschriften Landschaft.

A ALLG EM EIN ES

t Zweck und Geltungsbereich

1 Die Zonenvorschriften Landschaft bezwecken eine nachhaltige

Entwicklung der Landschaft. Sie regeln und koordinieren Nutzung

und Schutz im lnteresse der Bevölkerung, der Bewirtschafter, der

Biodiversität und zukünft iger Generationen.

2Die Ziele der Zonenvorschriften Landschaft sind insbesondere:
. Sicherung von geeignetem Kulturland für die Landwirtschaft;
o Schutz, Erhaltung und Förderung des Waldes in allen seinen

Funktionen;
o Schutz, Erhaltung und Förderung der heimischen Tier- und

Pflanzenwelt, ihrer Lebensräume und ihrer Lebensbeziehungen;
e Erhaltung und Gestaltung des ortstypischen Juralandschaftsbil-

des in seiner Vielfalt als Grundlage für sanfte Naherholung und

Freizeit.

3Sie bestehen aus diesem Zonenreglement Landschaft, dem Zo-

nenplan Landschaft sowie den Objektblättern im Anhang.

a Das Landschaftsgebiet der Gemeinde umfasst alle Flächen aus-

serhalb des Zonenplanes Siedlung. Es gliedert sich in verschiedene

Zonen der Grundnutzung. Hinzu kommen überlagernde Schutzbe-

stimmungen.

2 Zoneneinteilung

2,L Grundnutzungen

lm Zonenplan Landschaft sind folgende Grundnutzungen festge-

legt:
o Landwirtschaftszone
e Naturschutzzone
o Uferschutzzone
o Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA)

Kommentar

Für die Nochholtigkeit der Entwick-

lung ist zentral, dass sie die heuti-

gen und die zukünftigen Bedürf-

nisse der drei Bereiche Soziales

(Bevölkerung etc.), Wirtschaft (Be-

wirtschofter etc.) und Umwelt (No-

tur etc.) gleichermassen berück-

sichtigen.

Weitere, im Zonenplon zur Orien-

tieru ng da rgeste llte Grund nutzu n-

gen sind:

. Waldareal

e Bohnoreol

t Strassenoreol

t 6eltungsbereicheZonenplan

Siedlung (Bougebiet)
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Reglementstext

2.2 überlagerndeNutzungen

Die Grundnutzungen sind teilweise mit folgenden Schutzzonen und

-objekten überlagert:
o Naturschutzzone im Wald
o archäologische Schutzzone
o Freihaltezone
r Landschaftsschutzzone
r geschützte Gebäude
r geschützte Hecken und Feldgehölze
e Baumschutzzone

Kommentar

Ge ltu n gsbe re i che Te i I zo n e n -

pläne

Gewösser

Die Nutzung dieser Flöchen ist von

d e r ü be rgeo rd nete n G e setz g e bu n g

resp. a ndere n Gemeinde reg le men-

ten bereits umfossend festgelegt.

Änderungen:

: Zone für öffentliche Werke und

Anlogen

Weitere, im Zonenplon zur Orien-

tierung dorgestellte überlogernde

Zone n, Sch utzbe sti m m u n ge n u nd

Objekte sind:

o Gewösser

o Grundwosserschutzzonen

o kantonol geschütztes Naturob-

jekt gem. lnventor
o Fruchtfolgeflöchen

t stotische Woldgrenze

o Wildwechsel

t Amphibienkorridor

o historische Kulturobjekte

Diese Objekte sind ebenfolls in der

ü bergeord neten Oesetzgebu ng o-

der onderen 6emeindeerlassen be-

reits umfosse nd ge rege lt.

Änderungen:

. Aufhebung der Londschofts-

schonzone

. neu: orchöologische Schutz-

zone

. neu: geschützte Geböude

. neu: Boumschutzzone
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Reglementstext

B GRUNDNUTZUNGEN

3 Landwirtschaftszone

l Die Zonenkonformität der Nutzungen sowie von Bauten und Anla-

gen richtet sich nach den entsprechenden eidgenössischen und

kantonalen Erlassen.

2 Die bestehenden ökologisch wertvollen Strukturen wie Hecken,

Ufergehölze, Lebhag, Quellfluren usw. sind zu erhalten und zu för-

dern.

4 Waldareal

l Das Waldareal umfasst das als Wald geltende bestockte und un-

bestockte Areal. Es gelten die eidgenössischen und kantonalen Ge-

setze über den Wald.

2Waldränder sind als Schnittstelle von Wald und Offenland vielfäl-

tige und ökologisch wertvolle Lebensräume. Zur Erfüllung dieser

Funktionen müssen diese eine angemessene Breite und Stufigkeit

aufweisen. Die Umsetzung entsprechender Massnahmen erfolgt

ü ber forstl iche Betriebspläne und Wald rand pflegekonzepte.

Kommentar

Art. 16 RPG:

La n dwi rtsch aft szo n e n di e ne n de r
lanafristiqen Sicheruna der Ernöh'

runqsbosis des Landes, der Erhal-

tunq der Londschoft und des Erho-

lunasraums oder dem

ökoloaischen Ausgleich und sollen

entsnreche nd ihren verschie de ne n

Fu nktionen von Ü be rbouu naen

weitoehend f reiae hq lte n we rden.

LJ

Die Zonenkonformitöt von Bouten

und Anlogen in der Londwirt-

schoftszone richtet sich insbeson-

dere nach Art. 76o und 24 RPG,

Art. 34-38 und 40 RPV sowie

56 11s-117 RBG.

Änderungen:

. neue Bestimmung zur Erhol

tung und Förderung der ökolo'

gisch wertvollen Elemente der

Landschoft

Der Wald ist in seiner Flöche und

seiner röumlichen Verteilung zu er-

halten und ols noturnohe Lebens-

gemeinschoft zu schützen. Der

Wold soll Schutz- und Nutz-, Wohl-

fohrts- sowie ökologische Funktio-

nen erfüllen können und die Wald-

wirtschofi soll gefördert und

erhalten werden. Die Grundsötze

der Waldnutzung sind im Waldent-

wicklungsplan entsprechend den

Wa ldfu nktione n rä umlich festge-
legt. Die gru ndeige ntü merverbind-
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Reglementstext

5 NatUfSChUIZZOng srerieErwäsuneenARB

l Der Zonenplan Landschaft enthält folgende Naturschutzzonen im
offen Land:
r N1: Feuchtwiese Risel

r N2: Magerweide östlich Oltme
o N3: Magerwiese östliche Greifelhof
e N4: Magerwiesen nördlich Erhollen
o N5: Feuchtwiese unterhalb Erhollen
r N5: Magerweide nordöstlich Fiecht
o N7: Magerweide östlich Dorf
r N8: Magerweide westlich Dorf
r N9: Magerwiese westlich ARA

e N10: Rebberg oberhalb Dorf
o N11: Felsflur südwestlich Oberrüti
o N12: Felsflur östlich Oberrüti
r N13: Felsfluren der Südwestflanke des Chestels
r NL4: Felsflur nördlich Cholplatz
e N15: Feuchtgebiet entlang Bachlauf östlich Greifelhof
r N15: Weiher Steinbruch Thomann AG

o N77 - N25 siehe 59 Naturschutzzonen Wald
r N26: Baumhecke Albach
r N27: Baumhecke südlich Hof Albach
r N28: Waldrand Stutzweg
o N29: Feldgehölze im Gebiet Ebeni
e N30: Feldgehölze östlich Ebeni
r N31: Feldgehölze nördlich Grundköpfli
r N32: Hecke Zufahrt Schiessanlage

Kommentar

liche Umsetzung erfolgt in Be-

triebsplönen etc. Die Gemeinde

legt Noturschutzzonen im Wold

fest. Die entsprechenden Schutzan-

forderungen wurden von der Ge-

meinde und verschiedenen lnteres-

sensgruppen im Rohmen der

Erorbeitung des WEP eingebrocht.

Da die Abgrenzung des Woldes

grundsötzlich veränderlich ist, gel-

ten olle anderen Grundnutzungen

nur mit dem Vorbehalt der dyna-

mischen Woldgrenze.

Änderungen:

o keine inholtlichen Änderungen

1 Nqturschutzzonen und Natur-

sch utze i n zelobie kte b e zwecke n :

o die Erholtuno und Aufwertuna

von ökolooisch, wissenschoft-

lich, östhetisch oder kulturell

besonde rs wertvolle n Lo nd-

schoftsteile n u nd -e lementen.

b die Erhaltuna seltener und ae-

föhrdeter Tier- und Pflonzenor-

ten, sowie die Sicherunq ihrer

Lebensröume. (6 70 RBG)

Ergönzend zu den Naturschutzzo-

nen werden auch überlogernde

Noturschutzzonen im Wold festge-
legt.

Die Zustöndigkeiten für die einzel-

nen Naturschutzzonen sind im An-

hang dorgelegt.

Der Gemeinderat konn in Zusam-

menorbeit mit dem Ebenroin-Zent-

rum für Landwirtschoft, Notur und

Ernöhrung eine Bewilligung für
eine Be- oder Entwösserung eines

8/2t



Reglementstext

r N33: Baumhecke Erhollen
r N34: Weissdornhecke Erhollen
o N35: Feldgehölze südlich Oltme
o N35: Hecke Weidhofweg
r N37: Feldgehölz Fiecht
o N38: Feldgehölz Liesbergweid
o N39: Feldgehölz Greifelweid
o N40: Gebüschinseln Greifelweid
r N41: Feldgehölz oberhalb Greifelhof
o N42: Feldgehölz östlich Hellweid
o N43: Waldrand und Trockenmauer Uf der Platten
o N44: Baumhecke Vordere Rohrberg
r N45: Quellflur und Bächlein Liesberg - Station
o N46:Albach Goben
r N47: Hell untere Wiese
o N48: Hellweid, oberer Teil

r N49: Hellweid, unterer Teil

o N50:Oltme
o N51: Räschberg
o N52: Bergweid
o N53: Erhollen

2 Die wertvollen Lebensräume sind in ihrer natürlichen Vielfalt und

Zusammensetzung zu erhalten und zu fördern. Die Existenz der

einheimischen und standortgerechten Flora und Fauna ist sicherzu-

stellen. Pflege- und Nutzungsmassnahmen müssen mit der Zweck-

besti mm u ng der Natu rsch utzzone ü berei nstim men. Pf legemass-

nahmen, die dem Schutzzweck dienen, sowie für die

Bewirtschaftung notwendige Einfriedungen sind gestattet.

3 Unzulässig sind insbesondere:
r Bauten, Anlagen und Bodenbefestigungen;

r Terrainveränderungen, sofern diese nicht den Schutzzielen die-

nen;

o LagerplätzeundMaterialablagerungen;
o standortfremde Bepflanzungen;

o Be- und Entwässerungen, wenn dadurch Naturwert beeinträch-

tigt wird;
r die Beweidung, sofern diese nicht ausdrücklich als Massnahme

i m entsprechenden Objektblatt a ufgefüh rt ist;

. das Pflügen, Düngen und Ausbringen von landwirtschaftlichen

Hilfsstoffen;
o die Verwendung von Mähmaschinen mit Aufbereitungsfunk-

tion,
. das Mulchen, ausser wo dies in den kantonalen Bewirtschaf-

tungsauflagen explizit vorgesehen ist.

Kommentar

N ot u rsch utzge bi ete s a u ss p re che n,

sofern dessen llaturwert dadurch

nicht beeinträchti gt wi rd.

Änderungen:

c Beschrönkung der Schutzmoss-

nohmen ouf die Schutzzone

(nicht mehr Umgebung).

c Präzisierung der bisherigen Re-

gelung (Art. 37 Boureglement)

t Einführung von Schutzzielen

und -massnohmen für die ein-

zelnen Schutzobjekte
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Reglementstext

4 Für die einzelnen Naturschutzzonen sind im Anhang Schutzziele
und Schutzmassnahmen verbindlich festgelegt. Zur Umsetzung der
Schutzziele erarbeitet der Gemeinderat in Koordination mit den
kantonalen Fachstellen und den Grundeigentümern Pflegepläne.
Darin werden Pflegemassnahmen, Zuständigkeit, Finanzierung und
Erfo lgsko ntrol le festgelegt.

6 Uferschutzzone

l Pflege- und Nutzungsmassnahmen müssen mit der Zweckbestim-
mung der Uferschutzzone übereinstim men.

2 Unzulässig sind insbesondere:
r Bauten, Anlagen, Bodenbefestigungen;
. neue Wege;
r Terrainveränderungen;

r Lagerplätze und Materialablagerungen;
r standortfremde Bepflanzungen;
. das Pflügen, Düngen und Ausbringen von landwirtschaftlichen

Hilfsstoffen;

3 Zugelassen sind zwingende wasserbauliche Massnahmen, sie sind
in ingenieu rbiologischer Bauweise auszufü hren.
Entlang der Gewässer ist eine standortgerechte und einheimische
Vegetation zu fördern mit Gehölzen bzw. Gehölzgruppen und
Hochstaudenfluren, die abschnittsweise gepflegt werden sollen.

7 Zone für öffentliche Werke und Anlagen

l Die Zweckbestimmung der einzelnen Zonen ist im Zonenplan fest-
gelegt. Die Bauweise wird unter Berücksichtigung der öffentlichen
und privaten lnteressen festgelegt.

2 Die Freiflächen sind ökologisch sinnvoll zu gestalten. Für die Be-

pfla nzu ng si nd ei n hei m ische, sta ndortgerechte Pf la nzena rten zu

verwenden.

Kommentar

Ufe rsch utzzone n bezwecke n d en

Schutz der Uferbereiche ols Le-

bensräume für Pflanzen und Tiere.

rc ß RBV)

Weitere gesetzliche Regelungen

zum Umgang mit Gewässern und

ihrem Begleitlebensraum finden
sich in Gewässerschutz-, Notur-

sch utz-, La ndwi rtsch oftsg e setzge-

bung etc.

Änderungen:

o keine inholtlichen Änderungen

Zonen für öffentliche Werke und

Anloaen umfossen 6ebiete, die zur

E rf ü I I u n q öffe ntl i ch e r Auf qa be n

durch:

o. die Gemeinwesen;

b. ondere Körperschoften und An-

stolten des öffentlichen Rechts:

c. lnhober staatlicher Konzessio-

nen:

d. Personen des privoten Rechts,

die öffentliche Aufooben erfüllen.

benötiot werden. (RBG 5 24 Abs. 7)
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Reglementstext Kommentar

Die Zone für öffentliche Werke und

Anlagen im Zonenplan Londschaft

umfasst die Schiessanloge, den

Scheibenstand sowie die ARA

Änderungen:

. neu: Freiflöche sind ökologisch

sinnvoll zu gestolten.

tr/27



Reglementstext Kommentar

C UBERLAGERNDE SCHUTTZONEN UND -OBJEKTE

8 NatUfSChUtZZOne im Wald rleherrrivssonsennris

l Der Zonenplan Landschaft enthält folgende Naturschutzzonen im
Wald:

o N17: Altholzinsel Tannig Ost
o N18: Lichter Wald Tannig West
o N19: Trockenwarmer Wald Chlummenberg
o N20:Trockenwarme Waldflächen im Chestel
o N2L: Lichter Föhrenwald Westflanke Chestel
o N22: Felsiger; lichter Wald nordöstlich Oberrüti
o N23: Lichter Wald Erhollen - Chalchofenberg
e N24:TrockenwarmeWälder Hellberg
o N25: Hirschzungen-Ahornwald Greifel

2 Die wertvollen und typischen Eigenheiten dieser Standorte sind

zu erhalten. Die Pflege dieser Gebiete hat sich an den Bedürfnissen

des Naturschutzes und an den Grundsätzen des naturnahen Wald-
baus auszurichten. Sie ist auf die definierten Schutzziele auszurich-
ten.

3 Für die einzelnen Naturschutzzonen sind im Anhang Schutzziele
und Schutzmassnahmen verbindlich festgelegt. Die Schutzziele und

-massnahmen sind in die forstliche Planung aufzunehmen.

9 Archäologische Schutzzone und -objekte

l Bei diesen Objekten handelt es sich um archäologische Areale,
die auf Grund ihres wissenschaftlich - archäologischen Wertes als

Bestandteil des kulturellen Erbes von Bedeutung sind.

2lm Zonenplan Landschaft sind die folgenden Archäologischen
Schutzzonen entha lten :

o A1: Steinzeitliche Höhle ,,Liesberghöhle"
o A2: Steinzeitliche Halbhöhle ,,Liesbergmühle Vl"
r A3: Steinzeitliche Fundstelle,,Schlot bei der Liesberg Mühle"
r 44: Steinzeitliche Höhle,,Grubenbalm"
o A5: Steinzeitliche Höhle ,,östlich Grubenbalm"
r 46: Steinzeitliche Höhle,,Werkhäuschengrotte"
e A7: Halbhöhle,,Oberhalb Werkhäuschengrotte"
r A8: Halbhöhle,,Löffelbergfluh"
e 49: Steinzeitliche Siedlung Ebene

rc N RBV)
I Naturschutzzonen und Natur-

sch utze i n ze lob i e kte be zwe cke n :

o. die Erhaltunq und Aufwertuno

vo n ö ko I oq isch, wi sse n sch oft-

lich, östhetisch oder kulturell

besonde rs we rtvolle n Lo nd-

schaftsteile n u nd -eleme nte n.

b. die Erholtunq seltener und qe-

fdhrdeter Tier- und Pflonzenor-

ten, sowie die Sicherunq ihrer

Lebensröume.

6rundsätzlich ist für die Koordina-

tion des Noturschutzes im Wold

der Kanton zustöndig. Die Natur-

schutzzonen im Wald sollen mit

der ko ntonale n Wo lde ntwickl ungs-

planung (WEP) abgestimmt wer-

den.

Änderungen:

. neue Bestimmung

Archöolooische Schutzzonen be-

zwecken die Erholtuno qrchöoloai-

scher Stötten (g 19 RBV).

Die U nterschutzste I I ung e rfo lgt
gem. der Verordnung zum Archöo-

logiegesetz. Beschreibungen zu

den einzelnen archöologischen

Schutzzonen befinden sich im An-

hang. Dort sind auch die geogra-

phischen Koordinaten und die do-

rum zu ziehende Schutzflächen

festgelegt.

Änderungen

12/2t



Reglementstext

o A10: Römische Villa Kihlacker
r All: Frühneuzeitliche Gewerbereste Löffelberg

3ln der Schutzzone sowie in unmittelbarer Nähe des Schutzobjek-

tes sind keine Bodeneingriffe zulässig, die über die bisher übliche

Nutzung hinausgehen. Vor weitergehenden Bodeneingriffen ist die

Bewilligung der zuständigen Behörde einzuholen, welche gegebe-

nenfalls eine archäologische Untersuchung a nordnet.

10 Freihaltezone

l Die Freihaltezone dient dem Schutz von weitgehend unbebauten

Landschaftsräumen vor neuen Bauten und Anlagen.

2Die Freihaltezone ist im Grundsatz von neuen Bauten und Anla-

gen freizuhalten. Ausgenommen hiervon sind zonenkonforme

Bauten und Anlagen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung.

Sie sind in unmittelbarer Hofnähe anzusiedeln. Unerlässliche,

standortgebundene Bauten, Anlagen und lnfrastrukturen sind im

Rahmen der Gesetzgebung zulässig. Für deren Einpassung in die

Landschaft gelten erhöhte Anforderungen.

Lt La ndschaftssch utzzone

lDie Landschaftsschutzzone dient dem Erhalt und der Förderung

der kleinräumigen Gliederung mit Bäumen, Hecken und anderer

einheimischer und standortgemässer Bepflanzung. Dies gilt insbe-

sondere für die Juraweiden mit ihrer typischen Bestockung sowie

der Stufenraine. Eine damit verträgliche landwirtschaftliche Nut-

zung ist zulässig.

2 Die Landschaftsschutzzone ist im Grundsatz von neuen Bauten

und Anlagen freizuhalten. Ausgenommen hiervon sind zonenkon-

forme Bauten und Anlagen für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-

tung. Sie sind in unmittelbarer Hofnähe anzusiedeln. Unerlässliche,

standortgebundene Bauten, Anlagen und lnfrastrukturen sind im

Rahmen der Gesetzgebung zulässig. Für deren Einpassung in die

Landschaft gelten erhöhte Anforderungen.

3Terrainveränderungen, welche den Wert der Stufenraine schmä-

lern, sind nicht zulässig.

Kommentor

a neue Bestimmung

Kriterien für Hofnöhe:

o Distonz zu bestehenden Bou-

ten

t Einpassung in die Landschaft

o Einsehbarkeit

o Topogrophie

Lo n d sch oftssc h utzzo n e n b e zw e-

cken die Erholtunq und Aufwer-

tunq von qebietstypischen, ökolo-

oisch wertvollen und östhetisch

reichholtiqen Londschoften und

Landschoftsteilen sowie des Lond-

schaftsbildes. (5 17 RBV)

Angestrebt wird der Erholt der be-

stehenden Strukturen. Sowohl ein

Ausröumen der Londschoft ols

auch die Entwicklung von Wald

sind nicht erwünscht.

Änderungen:

o Vergrösserung der Lond-

schoftssch utzzone (Vo rga be

kontonaler Richtplan)
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Reglementstext

L2 Geschützte Gebäude

l Die im Zonenplan festgelegten Gebäude sind wegen ihrer histori-
schen und architektonischen Bedeutung geschützt. Sie sind fachge-
recht zu erhalten und dürfen nicht abgebrochen werden.

2Bauliche Massnahmen und Umnutzungen sind nur unter Wahrung
der schutzwürdigen Substanz zulässig und haben mit aller Sorgfalt
im Sinne des ursprünglichen Originals zu erfolgen.

3Bei Renovationen und baulichen Veränderungen ist die kantonale
Denkma lpflege beizuziehen.

13 Geschützte Hecken und Feldgehölze

l Die im Zonenplan eingetragenen Hecken und Feldgehölze sind in

ihrem Bestand und ökologischen Wert zu erhalten und zu fördern.
Sie sind abschnittsweise zu pflegen z.B. mittels Auslichtung, Auf-
Stock-Setzen und Stehenlassen. Die Ausbildung eines 4 Meter brei-
ten Krautsaumes wird empfohlen.

2Gefährdungen aller Art, wie z.B. das Errichten von Bauten, eine
vollflächige Beweidung, Abgrabungen im Wurzelbereich sowie wei-
tere dem Schutzzweck widersprechende Massnahmen sind unter-
sagt. Bei Niederhecken ist jegliche Beweidung untersagt.

Kommentor

Änderungen:

. neue Bestimmung

Es ist untersqat, Hecken, Feldoe-

hölze und Uferveaetation zu besei-

tiaen oder zum Absterben zu brin-

qen.

Überwieoen die öffentlichen oder

lo n d w i rtsch oft I ich e n I nte re s se n,

kqnn die zustöndiqe Direktion Aus-

nohmen bewilliaen. (6 13 Abs. 3

NLG)

Angestrebt wird der Erhalt der be-

stehenden Strukturen. Sowohl ein

Ausröumen der Landschoft ols

auch die Entwicklung von Wald

sind nicht erwünscht.

F e ldge hölze ste lle n teilweise Wa ld-

areol dar und sind daher wold-

rechtlich geschützt.

Hecken und Feldgehölze, welche

unter kontonalen Vertrögen ste-

hen, sind gemöss Vertrog zu be-

wirtschoften.

Änderungen:

o keine inhaltlichen Änderungen
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Reglementstext

t4 Baumschutzzone

lDie Baumschutzzone dient der Erhaltung der typischen Landschaft

mit ihrem einzigartigen Baumbestand. Hierzu zählen insbesondere

die einzigartigen Eichen sowie die für Juraweiden typischen Wach-

holder- und Wildbirnenbestände.

2Abgehende Bäume sind in Absprache mit der Gemeinde an einem

geeigneten Standort innerhalb derselben Baumschutzzone zu er-

setzen. Das Fällen der Bäume ist in Ausnahmefällen und nur in Ab-

sprache mit der Gemeinde zulässig. Totholz wird möglichst stehen

gelassen und gefördert.

L5 Kletterzonen

1 Der Zonenplan Landschaft enthält folgende Kletterzonen:

Kommentar

Änderungen:

. neue Bestimmung

Änderungen:

o Neue Bestimmung

o K1: Chestel
o K2: Wuhrbärgligrotte
r K3: Rappenfels

2lnnerhalb der im Zonenplan festgelegten Kletterzonen ist das Klet- 
,tehe Erwäsungen RRB

tern erlaubt. Die genaue Ausdehnung der Kletterzonen, in denen

das Klettern erlaubt ist, ist auf den Felsen markiert.

3Dort wo die Kletterrouten Lebensräume von rote Liste Arten tan-
gieren, dürfen diese nicht erneuert werden.

4Zum Schutz der Felskopfvegetation ist das Aussteigen nach oben

nicht erlaubt. Alle Kletterrouten müssen in genügend grossem Ab-

stand zur Vegetationszone umgelenkt werden. Der Abstand von

2 m darf dabei nicht unterschritten werden.

sBeieiner spontanen und natürlichen Ansiedlung von Pflanzen der

rote Liste Arten ist der Gemeinderat in Absprache mit den Grund-

eigentü mern befugt, entsprechende Kletterroute n da uerh aft u m-

zulenken.

6Bei einer spontanen und natürlichen Ansiedlung von Tieren der

rote Liste Arten ist der Gemeinderat in Absprache mit den Grund-

eigentümern befugt, die entsprechende Kletterzone saisonal oder

dauerhaft zu sperren.
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Reglementstext

tG Wegkreuze

Die im Plan bezeichneten Wegkreuze sind geschützt. Veränderun-
gen sind nur mit Zustimmung des Gemeinderates zulässig.

t7 Grenzsteine

Die im Plan bezeichneten Grenzsteine entlang der Gemeinde-
grenze sowie alle übrigen historischen Grenzsteine sind geschützt.

Veränderungen sind nur mit Zustimmung des Gemeinderates zu-

lässig.

Kommentar

Änderungen:

t Neue Bestimmung

Anderungen:

t Neue Bestimmung

Alle histo rische n G re nzstei ne sind

in der Broschüre <Liesberg, Gren-

zen und Bonnsteine (7998) von

Ernst Meier> aufgeführt.
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D BESTIMMUNGEN ALLGEMEINER ART

L8 Spezielle NutzurBS-, Planungs- und Bauvorschriften

Reglementstext

l Bauten, Anlagen und Werke dürfen die Ziele der angrenzenden

Schutzzonen und Schutzobjekte sowie die Wohnqualität des an-

grenzenden Baugebietes nicht beeinträchtigen.

2Alle Bauten und Anlagen müssen sich hinsichtlich Standort, kubi-

scher Erscheinung, Stellung der Baukörper, Dachform, baulicher

Gestaltung, Material- und Farbwahl sowie der Umgebungsgestal-

tung harmonisch ins Landschaftsbild einfügen. Standorte in unmit-
telbarer Nähe bestehender Bauten und Anlagen sind zu bevorzu-
gen. Materialien sind nach Farbe Struktur und Beschaffenheit so zu

wählen, dass sie nicht störend wirken. Es sind matte, naturfarbene
Materialien zu verwenden.

3 Bei Bauten und Anlagen, welche innerhalb des Geltungsbereichs

des Zonenplans Landschaft bewilligungspflichtig erstellt, erweitert,
abgeändert oder in ihrer Benützungsart geändert werden, sind die

Naturgefa h ren und d ie Gefahren hi nweiska rte zu berücksichtigen.

Liegt ein Gefahrenhinweis gemäss der Gefahrenhinweiskarte vor,

ist durch die Gesuchsteller ein Gefahrengutachten erstellen zu las-

sen, sofern am Standort der Bauten und Anlagen keine Naturge-

fahrenkarte besteht.

a Neubauten sind durch geeignete standortgemässe, einheimische

Bepflanzung in die Landschaft einzuordnen. Eine bestehende Be-

stockung ist zu berücksichtigen. Aufschüttungen und Abgrabungen

haben sich gut ins gewachsene Terrain einzufügen. Folgende Maxi-

malmasse sind dabei einzuhalten:

Kommentor

Art. 3 RPG

Die Londschaft ist zu schonen. lns-

besondere sollen

L)
b. Siedlunaen, Bouten und Anlooen

sich in die Landschoft einord-

nen;(...)

Änderungen:

o inholtlich öhnlich wie bisher

(Art. 34 Boureglement)

o Aulhebung der moximolen Ge-

böudemosse

c Neue Moximolmasse für Auf-

sch üttu nge n u nd Abgra bu nge n

Änderungen:

. neue Bestimmung

o Aufschüttungen
. Abgrabungen

2.5 m

3.5 m

sAusnahmsweise können in steilen Hanglagen grössere Aufschüt-

tungen und Abgrabungen zugelassen werden, wenn sie das Land-

schaftsbild und die Schutzziele der angrenzenden Zonen und Ob-
jekte nicht beeinträchtigen.

t9 Neophyten

1lm gesamten Geltungsbereich des Zonenplans Landschaft ist das

Pflanzen und Ausbringen von invasiven Neophyten verboten.
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Reglementstext

2 Bestehende oder aufkommende Neophytenbestände sind in Ko-

operation zwischen Kanton, Gemeinde und Grundeigentümer zu

bekämpfen.

20 Finanzierung, Beiträge und Abgeltungen

1Für den Vollzug der Zonenvorschriften Landschaft sowie die
Budgetierung und Verwendung der Mittel ist der Gemeinderat zu-

ständig. Er kann eine beratende Kommission und Fachleute beizie-
hen. Der Gemeinderat legt seinen Antrag alle vier Jahre der Ge-

meindeversammlung zur Beschlussfassung vor.

2 Die Budgetbeiträge sind in erster Linie zur Finanzierung der
Schutz- und Pflegemassnahmen in den Naturschutzzonen und an

den Naturschutzobjekten sowie zur Aufwertung und Pflege der
Waldrände4 Bäume, Hecken und Feldgehölze vorgesehen.

3Je nach Aufwand können sowohl'einmalige Zahlungen als auch
wiederholte Beiträge ausgerichtet werden.

2I Lärmschutz

Gestützt auf die eidgenössische Lärmschutzverordnung (LSV) gilt
für lärmempfindliche Räume im Sinne von Art. 2 Abs, 6 LSV inner-
halb der Landwirtschaftszone sowie in der Zone für öffentliche
Werke und Anlagen die Lärmempfindlichkeitsstufen lll.

Kommentar

Änderungen:

. neue Bestimmung

Art.2 LSV:

6 Lörmempfindliche Röume sind:

o. Röume in Wohnungen, ousge-

nommen Küchen ohne Wohnanteil,

Sa nitärröume und Abste I I rd ume ;
b. Röume in Betrieben, in denen

sich Personen regelmössig wöh-

rend löngerer Zeit aufholten, aus-

genommen Röume für die Nutz-

tierhaltung und Röume mit

e rh e b lich e m Betri e bs lti rm.

Änderungen:

. neue Bestimmung
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E SCH LUSSBESTIM M U NG EN

22 Zustä ndigkeit

Der Gemeinderat ist, unter Vorbehalt des Baubewilligungsverfah-

rens, zuständig für die Anwendung dieses Reglements. Er kann zur

Einhaltung der Zonenvorschriften im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens sowie im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Bedin-

gungen stellen.

23 Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen gegen die Zonenvorschriften werden gemäss $

135 RBG geahndet.

24 Aufhebung des bisherigen Rechts

Alle Erlasse, welche im Widerspruch zu diesen Zonenvorschriften

stehen, sind aufgehoben, sobald dieses Reglement mit dem zuge-

hörigen Zonenplan Landschaft Rechtskraft erlangt. Dies gilt insbe-

sondere für die Zonenvorschriften aus dem Jahr 1989 bzw. 1995.

9 136 RBG

Strafen

1 Wer vorsötzlich oder fahrlössia

aeaen dieses Gesetz oder die sich

dorouf stützenden Erlosse und voll-

streckboren Verfüounqen des Kan-

tons und der Gemeinden verstösst,

wird mit Busse bestraft.

2 ln schweren Fällen kann die Busse

ouf 100'000 Fr. erhöht werden.

3 Widerrechtliche 6ewinne werden

noch den Bestimmunaen des

Schwe ize ri sch e n St rafq esetzb u ches

einaezoqen.
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25 Anpassung der Zonenvorschriften

Die Zonenvorschriften sind regelmässig, spätestens aber nach fünf-
zehn Jahren ab deren lnkrafttreten zu überprüfen und nötigenfalls

anzupassen.

26 Rechtskraft

Dieses Reglement, samt dem zugehörigen Zonenplan Landschaft,

tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Rechtskraft.
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F BESCHLUSSE UND GENEHMIGUNG

Besch luss des Gemeinderates: 09.09.2019

Beschluss der Gemeindeversammlung: 09.12.2019

Referendumsfrist: 08.0L.2020

Urnenabstimmung: ---

Publikation der Planauflage

im Amtsblatt Nr. 0U02 vom 09.01.2020

P la na uflage : 23.0I.202A - 2I.02.2020

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt

a0c4*4848
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..}t l')
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n

mit Beschluss Nr vom
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E, //et Diet-'e-L-
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l

A Archäologische Schutzzonen

(zur Orientierung)

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

Objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

A2

A1

Steinzeitliche Höhle,,Liesberghöhle"

s999s0l2494sO

50m

ln der Höhle fanden sich Siedlungsreste aus der Alt- und
Mittelsteinzeit. Es ist davon auszugehen, dass sich in der Umgebung
der Höhle noch weitere Reste erhalten haben.

Steinzeitliche Halbhöhle,,Liesbergmühle Vl"

s99930/249650

50m

ln der Halbhöhle (Abri) fanden sich Siedlungsreste aus der Altsteinzeit.
Es ist davon auszugehen, dass sich in der Umgebung der Höhle noch
weitere Reste erhalten haben.

Steinzeitliche Höhle,,Grubenbalm"

s9982O/249540

50m

ln der Halbhöhle (Abri) fanden sich Siedlungsreste aus der
Mittelsteinzeitsteinzeit, aus der Bronzezeit sowie aus jüngeren Zeiten.
Es ist davon auszugehen, dass sich in der Umgebung der Höhle noch
weitere Reste erhalten haben.

A4

3

Beschreibung



Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

A5

A6

Steinzeitliche Höhle,,östlich Grubenbalm"

sse850/249ss0

50m

ln der Höhle fanden sich Siedlungsreste aus der Mittelsteinzeit. Es ist

davon auszugehen, dass sich in der Umgebung der Höhle noch

weitere Reste erhalten haben.

Steinzeitliche Höhle,,Werkhäuschengrotte"

s99790/249s60

50m

ln der Höhle fanden sich Siedlungsreste aus der Bronzezeit. Es ist

davon auszugehen, dass sich in der Umgebung der Höhle noch

weitere Reste erhalten haben.

A7

Halbhöhle,,Oberhalb Werkhäuschengrotte"

s99780/249s7O

50m

Es ist davon auszugehen, dass sich in der Halbhöhle (Abri) und in

deren Umgebung der Höhle archäologische Reste erhalten haben

4



Nummer

Objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

Nummer

objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

A8

A9

Ha I bhöhle,, Löffel bergfl uh"

600020/249130

50m

Es ist davon auszugehen, dass sich in der Halbhöhle (Abri) und in

deren Umgebung der Höhle archäologische Reste erhalten haben.

Steinzeitliche Siedlung Ebene

s97460/25087O

100 m

Bei Geländebegehungen fanden sich steinzeitliche Werkzeuge, die auf
einen Siedlungsplatz hinweisen. Es ist davon auszugehen, dass sich in

der Umgebung noch weitere Reste erhalten haben.

410

Römische Villa Kihlacker

s98900/2s0730

200 m

Die grosse Villa mit Nebengebäuden wurde teilweise ausgegraben.

Funde von Baukeramik in der Nähe zeigen, dass sich im Boden noch

weitere Reste der Villa erhalten haben

5



Nummer

Objekt

Koordinaten

Radius

Beschreibung

All

Frühneuzeitliche Gewerbereste Löffelberg

500300/248900

100 m

Drei Terrassen mit tiefschwarzem Boden und einer völlig anderen

Vegetation als in den umliegenden Bereichen lassen auf ehemalige

Köhlerplätze schliessen.
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B Natu rschutzzonen

(Schutzziele und -massnahmen rechtsverbindlich)

N1 Objektnummer lnventar: W1

Feuchtwiese Risel

Parzellen nummer/n 1644,1645,1646, 1039

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Nummer

objekt

Bachbegleitende Feuchtwiese, durchsetzt mit Schlehen- (Prunus

spinosa) und Weidengebüschen (So/x sp.). Die Vegetation weist
charakteristische Arten der Feuchtwiesen auf, beispielsweise
Sum pfdotterbl u me (Co ltha po I ust risl, Koh ldistel (Ci rsi u m ol e ra ceuml,
Sumpf-Baldrian lVoleriono dioical und Mädesü ss (Filipendula ulmarial.
Bemerkenswert ist insbesondere das Vorkommen der Trollblume

lTrollius europaeusl im bachnahen Bereich. Der Violette Silberfalter
(Brenthis ino) hat hier eines von nur wenigen Vorkommen im Kanton

Baselland. Der Lebensraum wurde in den letzten Jahren durch
Zurückdrängen der Gehölze und Auflichtungen am Waldrand nördlich
des Baches deutlich aufgewertet.

Sehr wertvoll

Erhalt der Feuchtwiese mit dem Vorkommen der Trollblume. Erhalt
u nd Förderung der spezifischen Sch metterl i ngsfauna.

Keine Düngung, einschürige Mahd, Belassen jährlich ungemähter
Teilflächen. Offen halten des aufgelichteten Waldrandes.
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Nummer

objekt Magerweide östlich Oltme

Parzellen nummer/n 340,342,15I

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Objektnummer I nventar: W5N2

Magere Weide mit eingestreuten Föhren, Eichen und Gebüschen. Der
Teilbereich unterhalb der Strasse wird gemäht. Einige Bereiche sind

sehr flachgründig. Die Vegetation enthält viele charakteristische Arten
der Magerweiden, wie Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Wiesen-
Sa I be i (S a lv i a p r at e n si sl, H e i l-Ziest (Sto chy s off i ci n a I i sl, Fe I d-Thym i a n

(Thym us serpyll uml, Gemeines Sonnen röschen (Hel ionthemum
nummularium) und Wundklee (Anthyllis vulneroriol. Gebüsche aus

Hunds-Rose (Roso canino), Weissdorn (Crotoegus sp.), Berberitze
(Berberis vulgarisl und Schlehe (Prunus spinosal tragen zu einer hohen
Strukturvielfalt bei. Die Weide wird eher schwach beweidet und zeigt
leichte Verbrachungstendenz. Die Flächen sind Teil eines Gebietes,
welches im Rahmen des Projekts <Tagfalterschutz Baselland> als

Vorranggebiet ausgeschieden wurde (Vorranggebiet Nr. 4, <Oltme -

Liesbergweide, Liesberg>). Hier fliegen unter anderem der Esparsetten-
Bläuling (Polyommotus thersites) und der Silbergrüne Bläuling
(Polyommatus coridonl. Auch die gefährdete Zauneidechse lLacerto
ogilis) kommt vor.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 04 Oltme - Liesbergweide

Sehr wertvoll

Erhalt der mageren, strukturreichen Weide. Erhalt und Förderung der
spezifischen Schmetterl ingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive Beweidung. Keine

Düngung, Erhalt der Gebüsche, aber Verhindern der Verbrachung.
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Nummer

Objekt

N3

Magerwiese östlich Greifelhof

Objektnummer lnventar: W9

Parzellennummer/n 355,367

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Blütenreiche, zeitweise feuchte Magerwiese, mit schönen Beständen
von Aufrechter Trespe lBromus erectusl, Kleinem Wiesenknopf

lSa n g u i so rba mi no rl, Klei ner Bi bern el le lP i m pi ne I lo soxif ro gal,
Gemeiner Skabiose (Scabiosa columboriol und Feld-Witwenblume
(Kn o utia o rve n si sl. We itere be merke nswerte Pf la nzena rten si nd

Teufe lsa bbiss (Succrso prote n si sl, Goldd istel lCarl i n a vu I ga ri sl und
Wiesen-Sa lb ei lSa lvio protensisl.

Wertvoll

Erhalt der mageren Wiese.

Keine Düngung, extensive Bewirtschaftung. Wenn möglich Ausmagern
der angrenzenden oberen und unteren Wiesenbereiche.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N4 Objektnummer lnventar: W13

Magerwiesen nördlich Erhollen

L214, L2L5, L2L6, L2t7, LzLg, LzLg,23LL, L22O,1223, L224, L225,
L226, L227, t229, L23L, L24t, L243

Magere Wiesenstücke, oberhalb der grossen Magerweide von Erhaule
gelegen. Die lückige Vege-tation enthält viele charakteristische Arten
der Magerwiesen, wie Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Wiesen-
Salbei (Salvia pratensis), Esparsette (Onobrychis viciifolia), Feld-

Thymian (Thymus serpyllum), Karthäusernelke (Dianthus

carthusia norum), Pyrenäen-Bergflachs (Thesium pyrenaicu m),

Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) und auch die Spitzorchis
(Ana-camptis pyramidalis). Der westliche Teil ist etwas
nährstoffreicher, aber dennoch sehr vielfältig. lm unteren Teil sorgen
eingestreute Hecken und Feldgehölze für Strukturvielfalt. Die Wiesen
sind ein wichtiger Tagfalter- und Reptilienlebensraum. Hier leben
gefährdete Arten wie Zauneidechse (Lacerta agilis), Westlicher
Scheckenfalter (Melitaea parthenoides) und eine grosse Population des

Espa rsetten-Blä u li ngs (Polyom matus thersites). Das Objekt wurde a uch

im Rahmen des Projekts <Tagfalterschutz Basellandr zu einem
beträchtlichen Teil als Vorranggebiet ausgeschieden (Objekt Nr. 2)..

Sehr wertvoll

Erhalt der mageren, blütenreichen Wiesen

Extensive Wiesennutzung, keine Düngung. Erhalt der Gehölze im
unteren Teil des Objekts.
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Nummer N5

Objekt Feuchtwiese unterhalb Erhollen

Parzellennummer/n 1800, 1801,1802, 1903, 1065

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Objektnummer lnventar: W14

Ausgedehnte Spierstaudenflur (Filipendula ulmaria) zu beiden Seiten

des Mülibächlis im Gebiet <Wöschi>. Der im Kanton nur selten
grossflächig auftretende Habitattyp bildet die Lebensgrundlage für eine
grosse Population des Violetten Silberfalters (Brenthis ino). Das Gebiet
wurde im Rahmen des Projekts <Tagfalterschutz Baselland> als

Vorra nggebiet ausgeschieden (Vorranggebiet Nr. 1 < M ülibäch I i,

Liesberg>). lm fliessenden Wasser und in einem schmalen Streifen
entlang der Ufer bilden Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Kleiner Merk (Berula erecta) schöne Bestände. Die Feuchtwiese setzt
sich nach Osten innerhalb des kantonalen Naturschutzgebiets <Andil>

fort.

Sehr Wertvoll

Erhalt der Feuchtwiese..

Fachgerechte Pflege der Spierstaudenflur: Jährliches Belassen von
ungemähten Teilflächen entlang des Bachs.
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Nummer

Objekt

N6

Magerweide nordöstlich Fiecht

Objektnummer lnventar: W19

Parzellennummer/n 458,807

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Nordexponierte Magerweide, geprägt durch Aufrechte Trespe {Bromus
erectus). Die vielfältige Vegetation enthält viele Arten der montanen
Wiesen, beispielsweise Akelei (Aquilegia vu lga ris), Warzen-Wolfsm ilch
(Euphorbia verrucosa) und Kreuzlabkraut (Cruciata laevipes), aber auch

Arten der Magerwiesen wie Skabiose (Scabiosa columbaria), Frühlings-
Schl üssel bl u me ( Prim u la veris) und Margerite (Leucanthem um vu lga re).

Wertvoll

Erhalt der Blumenvielfalt auf der mageren Weide.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive Beweidung. Keine

Düngung.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 537

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N7 Objektnummer lnventar: W20

Magerweide östlich Dorf

Magerweide, dominiert von Aufrechter Trespe (Bromus erectus), viel
Margerite (Leucanthemum vulgare), Karthäusernelke (Dia nth us

carthusianorum), Kleinem Wiesenknopf (Sanguisorba minor),
Esparsette (Onobrychis viciifolia) und Wiesen-Salbei (salvia pratensis).

Auch der Färber-Ginster (Genista tinctoria), das Männliche
Knabenkraut (Orchis mascula) und das Kleine Knabenkraut (Orchis

morio) kommen vor. Randlich und vereinzelt eingestreut finden sich

Gebüsche, beispielsweise aus Schlehe (Prunus spinosa) und Hunds-
Rose (Rosa canina) und auch grössere Feldgehölze. Die Weide ist
Le be nsra u m gefä h rdeter Tagfa ltera rten der Ma gerweide n, wie
beispielsweise dem Westlichen Scheckenfalter (Melitaea
parthenoides). Der östlichste Teil ist aktuell nicht bewirtschaftet.

Wertvoll

Erhalt der mageren, strukturreichen Weide

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive Beweidung oder
Mahd, keine Düngung. Verhindern von stärkerer Verbrachung. Erhalt
der Gebüsche.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N8 Objektnummer lnventar: W21

Magerweide westlich Dorf

t9,38, 633, L8L2,1815, 1916, 1919, 1920, tgzL,1822, t926, tg2g,
L834, 1835, 1935, 2309, 2341, 27 40, 2950

Komplex aus Gebüschen und Magerweide. Randlich dominieren
Gehölze trockenwarmer Standorte wie Schlehe (Prunus spinosa),
Weissdorn (Crataegus sp.) und Feldahorn (Acer campestre). Die Weide
ist sehr steil und weist offene Fels- und Bodenpartien auf. Die Weide ist
ein vielfältiger Halbtrockenrasen, geprägt durch Aufrechte Trespe
(Bromus erectus), Grossem Ehrenpreis (Veronica teucrium),
Hufeisenklee ( Hippocrepis comosa), Aufrechtem Ziest (stachys recta),
Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) und weiteren typischen
Arten der Magerweide. Auf der Weide wachsen Krüppelschlehen und
von der Seite her drängen Gehölze in die Weide vor.

WerWoll

Erhalt des Mosaiks aus magerer Weide und Gebüschen

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive Beweidung.
Verhindern von stärkerer Verbrachung und Verbuschung der Weide
Weidpflege dringend.
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Nummer

objekt

N9 Objektnummer lnventar: W29

Magerwiese westlich ARA

Parzellennummer/n 372,2353

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Vielfältige, magere Wiese unterhalb der Kantonstrasse westlich der
Zufahrt zur ARA. Die lückige Vegetation enthält viele charakteristische
Arten der Halbtrockenrasen, wie Aufrechte Trespe (Bromus erectus),
Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Gemeine Skabiose
(Scabiosa columbaria), Aufrechter Ziest (Stachys recta), Gemeine
Kugelblume (Globularia bisnagarica) und Wundklee (Anthyllis
vulneraria). Weitere bemerkenswerte Arten sind Berg-Aster (Aster

amellus) und Hirschwurz (Peucedanum cervaria). Am unteren Rand

wird die Wiese durch eine schöne, teils lückige Trockenmauer begrenzt,
die stellenweise ebenfalls mit Magerrasenelementen bewachsen ist.
Der östliche Teil weist aufgrund von Störungen bedingt durch
Bauarbeiten derzeit Pioniercharakter auf, mit Charakterarten wie
Natterkopf (Echium vulgare) und Weissem Honigklee (Melilotus albus).
Das Objekt ist auch ein wichtiger Tagfalter- und Reptilienlebensraum.
Arten wie Gelbes Ochsenauge (Pyronia tithonus), Himmelblauer
Bläuling (Polyommatus bellargus) und Mauereidechse kommen vor.

Wertvoll

Erhalt der mageren, flachgründigen Wiese und der angrenzenden
Trockenmauer..

Keine Düngung, extensive Wiesennutzung. Entfernen aufkommender
Gehölze.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 13s5

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N10 Objektnummer lnventar: P1

Rebberg oberhalb Dorf

Rebberg-Parzelle mit äusserst artenreicher Flora. Es kommen sowohl
typische Vertreter der Rebbergflora als auch Arten der Säume und
mageren Wiesen vor. Als seltene Arten sind die Bocks-Riemenzunge
(Himantoglossum hircinum), die Spitz-Orchis (Anacamptis

pyrami-dalis), die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) sowie die
Ka rthäuser-Nelke (Dia nth us ca rthu-sia norum) zu erwähnen..

Wertvoll

Erhalt resp. Förderung des Artenreichtums im Rebberg

Extensive Nutzung: Keine Düngung, keine Wiesen-Einsaat, kein
Mulchen.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 1899

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N11 Objektnummer I nventar: P2

Felsflur südwestlich Oberrüti

Strukturreiche, südexponierte Felsflur nordseitig der Kantonsstrasse

mit Vorkommen typischer Felspflanzen wie Berg-Gamander {Teucrium
montanum), Sichelblättrigem Hasenohr (Bupleurum falcatum),
Dürrwurz-Alant (lnula conyza), Weissem Mauerpfeffer (Sedum album)
und Bergaster (Aster amellus). Das Felsgebiet ist ferner Lebensraum

von Reptilienarten sowie einiger gefährdeter Tagfalterarten, z. B. des

Weissen Waldportiers (Brintesia circe).

Mit zum Objekt gehören die angrenzenden, trockenwarmen Säume

sowie der strukturreiche Flaumeichen-Föhrenwald am oberen Rand der
Felsflur.

Wertvoll

Erhalt des offenen Felslebensraums und seiner strukturreichen Ränder

Verhindern der Verwaldung der Felsen, ggf. Auflichten der Felsen

zugunsten licht-bedürftiger Arten. Verhindern des Aufkommens von
Neophyten in den Felsen.
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Nummer N12

Objekt Felsflur östlich Oberrüti

Parzellennummer/n 1899, 1939, 1940

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Objektnummer I nventar: P3

Grossflächige Felsflur mit angrenzender kleiner Grube entlang der
Kantonstrasse südlich des Chestels. Die süd-, südwestexponierten
Felsen sind Lebensraum typischer Fels- und Schuttpflanzen wie
Hirschheil (Seseli libanotis), Berg-Gama nder (Teucrium montan um),
Berg-Aster (Aster amellus), Sichelblättrigem Hasenohr (Bupleurum
fa lcatum), Dürrwu rz-Alant (lnu la conyza), Skabiosen-Flockenbl ume
(Centaurea scabiosa) und Felsenmispel (Amelanchier ovalis). An

wechselfeuchten Stellen im Bereich der kleinen Grube wächst das

Strand-Pfeifengras (Molinia arundinacea) und das gefährdete Kleine

Tausendgüldenkraut {Centaurium pulchellum) kommt in einem kleinen
Bestand vor. Wertvoll sind auch die Magerrasen zwischen Strasse und

Felsfuss. Hier sind Berg-Aster (Aster amellus), Wundklee (Anthyllis
vulneraria) und Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga) zahlreich. Ein

mehr oder weniger lichter Wald aus Föhre, Flaumeiche, Mehlbeere und
weiteren Gehölzarten bildet den oberen Grenzbereich der Felsflur.

Die Fels- und Schuttfluren sowie angrenzende Magerrasen- und
Saumgesellschaften sind auch Lebensraum einer reichen
Tagfalterfauna. Gefährdete Arten wie Gelbem Ochsenauge (Pyronia

tithonus) und Weissem Waldportier (Brintesia circe) kommen hier vor
Auch der gesamtschweizerisch stark gefährdete Kleine Waldportier
(Hipparchia genava), der am benachbarten Chestel ein grösseres

Vorkommen aufweist, dürfte hier vorkommen. Die Mauereidechse
kommt zahlreich vor.

Vorkommen von Neophyten am östlichen Rand des Perimeters im
Bereich der Grube: Zwergmispeln, Sommerflieder und Essigbaum u.a.

Sehr wertvoll

Erhalt der Fels- und Schuttlebensräume und des lichten
Baumbestandes in den Felsen.

Bei Bedarf Auflichten der Fels- und Schuttlebensräume zugunsten der
lichtbedürft igen Arten, namentlich des Kleinen Waldportiers.
Verhindern des Aufkommens von Neophyten in den Felsen,

namentlich von Robinie, Götterbaum, Paulownie, Sommerflieder und
Essigbaum.
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Nummer N13 Objektnummer lnventar: P5

objekt Felsfluren der Südwestflanke des Chestels

Pa rzellen nummer/n 1895, 1939, 1939, 2653

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Grossfläche Schutt- und Felsflur am Nordostrand des KELSAG-Areals.

Die Schuttfluren am Hangfuss sind aus dem Abbau im Steinbruch
hervorgegangen, die Felsen im oberen Teil sind natürlich anstehend.
Lebensraum typischer Fels- und Schuttpflanzen, z.B. von
6uryi6-pertem Perlgras (Melica ciliata), Berg-Gamander (Teucrium

montanum), Sichelblättrigem Hasenohr (Bupleurum falcatum),
Ska biosen-Flockenbl ume (Centaurea scabiosa), Hufeisen klee
(Hippocrepis comosa) und Französischer Rampe (Erucastrum gallicum,
potenziell gefährdet). An wechselfeuchten Stellen wächst das Strand-
Pfeifengras (Molinia arundinacea). Der obere felsige Teil trägt -
abgesehen von den offenen, steilen Felsen - einen mehr oder weniger
lichten Baumbestand, u. a. mit Föhren und Eichen.

Die Pionierlebensräume sind auch Lebensraum einer besonderen
Tagfalterfauna. Arten wie der Silbergrüne Bläuling (Polyommatus
coridon), der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus) und der
Weisse Waldportier (Brintesia circe) kommen vor. Die seltenste Art ist
aber der gesamtschweizerisch stark gefährdete Kleine Waldportier
(Hipparchia genava). Während der Weisse Waldportier im Laufental
keine Seltenheit ist und v.a. Magerrasen bewohnt, ist das Vorkommen
des Kleinen Waldportiers für den Kanton Baselland von grosser

Bedeutung. Es sind von dieser Art aktuell nur Vorkommen im Bereich

Chestel, am Löffelberg sowie an der Balflue bei Wahlen bekannt. Die

Felswände beherbergen ferner zahlreiche Bruten der Felsenschwalbe.
Auch die Mauereidechse kommt zahlreich vor.

Das Objekt liegt innerhalb des Objekts Nr. 257 <lm Chestel> gemäss

Wald-lnventar.

Sehr wertvoll

Erhalt der Fels- und Schuttlebensräume und des lichten
Baumbestandes in den Felsen.

Bei Bedarf Auflichten der Fels- und Schuttlebensräume zugunsten der
lichtbedürftigen Arten, namentlich des Kleinen Waldportiers.
Verhindern des Aufkommens von Neophyten in den Felsen, namentlich
von Robinie, Götterbaum, Paulownie, Sommerflieder und Essigbaum.

Essigbaum und Paulownie kommen beim Verwaltungsgebäude der
KELSAG bereits punktuell vor
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Nummer

objekt

N14

Felsflur nördlich Cholplatz

Objektnummer lnventar: P8

Parzellennummer/n 342,372

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

G rossflächige, strukturreiche Felsflu r westlich des Stein bruchs
Thomann AG. Die Felsbänder beherbergen charakteristische
Felspflanzen wie Berg-Gama nder (Teucrium montanum ), Aufrechten
Ziest (Stachys recta), Sichelblättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum),
und Berg-Aster (Aster amellus). Mit zum Objekt gehören die
angrenzenden Gebüsche und sonnigen Waldränder, insbesondere der
strukturreiche Flaumeichenwald am oberen Rand der Felsflur sowie
tuffstei na rtige Feuchtstel len.

Felsgebiete dieser Ausprägung stellen einen wichtigen Lebensraum für
viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten dar.

WerWoll

Erhalt des offenen Felslebensraums und seiner strukturreichen Ränder

Verhindern der Verwaldung der Felsen, ggf. Auflichten der Felsen

zugunsten lichtbedürftiger Arten. Vermeiden weiterer
Stabilisierungsmassnahmen mit Spritzbeton.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 360,367

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

N1s Objektnummer lnventar: F2

Feuchtgebiet entlang Bachlauf östlich Greifelhof

Bachbegleitende Hochstaudenflur d urchsetzt von Schwarzerlen-
Eschengehölz. lm nördlichen Teilobjekt, das an der nördlichen
Gemeindegrenze vollständig im Waldareal liegt, speisen teils
aufstossende Quellen den Bach, welcher anschliessend zuerst eine
kurze Strecke in einem feuchtkühlen Erlen-Eschenwald zurücklegt
bevor er teils mehrastig in unmittelbarer Nähe des Waldrandes
Richtung Tal fliesst. Auch das südliche Teilobjekt erstreckt sich auf der
östlichen Bachseite überwiegend im Waldareal. Es entspricht
weitgehend dem Objekt Nr. 245 <lm Greifel> gemäss Wald-lnventar.

Die Vegetation beider Teilobjekte weist charakteristische Arten der
Feuchtwiesen und feuchten Hochstaudenfluren auf, beispielsweise
Kohldistel (Cirsium oleraceum), Mädesüss (Filipendula ulmaria),
Waldried (Scirpus sylvaticus), Brustwurz (Angelicus sylvestris),
Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut-Weiderich
(Lyth rum salicaria) Sumpfdotterblume (Caltha palustris) und Zottiges
Weidenröschen (Epilobium hirsutum).

Wertvoll

Erhalt des Feuchtwiesenstreifens und Fördern eines naturnahen
Eschen-Feuchtwalds.

Verbreitern des Feuchtwiesenstreifens durch mindestens
abschnittweises Zurücksetzen des Waldrands. Fichten allmählich
entfernen. Keine Düngung der angrenzenden Wiesen.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 342

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N15 Objektnummer lnventar: 53

Weiher Steinbruch Thomann AG

Kleiner Weiher mit südseitiger Verlandungszone (aus Rohrkolben und

Binsen) und nährstoffarmem Wasser (mit Armleuchteralgen).
Lebensraum der stark gefährdeten Geburtshelferkröte sowie weiterer
Amphibienarten.

Der Weiher wird von einem kleinen Gerinne gespeist, welches aus der
angrenzenden Felswand quillt und temporäre Feuchtstellen bildet. lm

Quellbereich des Gerinnes kommen Lavendelweiden (Salix eleagnos)

auf.

Wertvoll

Erhalt des Weihers und des Zuflusses mit den temporären
Feuchtstellen.

Offenhalten des Weihers. Bei Bedarf Entfernen von Neophyten
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Nummer

Objekt

N17

Altholzinsel Tannig Ost

Objektnummer lnventar: Wa1

Parzellennummer/n 341,355

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Kleine aber schöne Altholzinsel mit grossen alten Buchen, Linden,
Eschen, Tannen und viel Totholz in allen Stadien. Entspricht etwa dem
Teilobjekt <Tannig Ost> des Objekts Nr.245 <Tannig> gemäss Wald-
lnventar.

Wertvoll

Erhalt resp. Förderung der Altholzinsel.

Nutzungsverzicht, keine zusätzliche Wegerschliessung.
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Nummer N18

Lichter Wald Tannig West

Objektnummer I nventar: Wa2

objekt

Parzellennummer/n 340,34r

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Südwestexponierter Hang mit Seggen-Buchenwald und Orchideen-
Föhrenwald mit langem, mit der benachbarten Liesbergweid
verzahntem Waldrand. Rund 2.9 ha werden als Spezialstandort

bewirtschaftet, zu einem grossen Teil als lichter Wald. Der offene
Baumbestand lässt viel Licht auf den Boden dringen und ermöglicht das

Vorkommen einer artenreichen Flora und Fauna. Diverse seltene
Pflanzen- und Tagfalterarten der Magerwiesen finden so auch im

Waldareal einen Lebensraum, zumindest am unteren Rand. Wichtige
Pflanzenarten sind die Spargelerbse (Lotus maritimus), der Trauben-
Pippau (Crepis praemorsa), die Golddistel (Carlina vugaris), die
Silberdistel {Carlina acaulis), der Fransen-Enzian (Gentiana ciliata), und

die Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis). Bei den Schmetterlingen
können u. a. Perlmutterfalter-Arten (Argynnis sp. und Boloria

euphrosyne) und Mohrenfalter-Arten (Erebia aethiops, Erebia medusa)
profitieren.

Der lichte Wald ergänzt die angrenzende Magerweide von nationaler
Bedeutung (Nr. 182 Liesbergweid). Der zusätzliche Lebensraum für
seltene und gefährdete Arten vermag die durch Düngung verursachten
Lebensraumverluste in den unteren Partien der Weide teilweise zu

kompensieren.

Das Objekt entspricht etwa dem Teilobjekt <Tannig West> des Objekts
Nr. 246 <Tannigr gemäss Wald-lnventar.

Sehr wertvoll

Erhalt und Förderung eines lichten Waldbestands als Lebensraum für
Licht liebende Tiere und Pflanzen.

Bestockung periodisch auflichten resp. lichte Bestände pflegen (Mahd

oder Beweidung); Waldrandpflege.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 1038

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N19 Objektnummer lnventar: Wa3

Trockenwarmer Wald Chlummenberg

Südexponierte Bestände des Blaugrasbuchenwaldes, mit relativ hohem
Eichena nteil. Stel lenweise mit Bestä nden des Pfeifengrases (Molin ia

arundinacea) im Unterwuchs. Entlang des Waldwegs teils sehr lichte
Bestände, die Lebensraum für Waldschmetterlinge bieten. Entspricht
dem Objekt Nr. 248 <Chlummenberg> gemäss Wald-lnventar.

Wertvoll

Förderung von Lichtbaumarten und einer artenreichen Krautschicht
(grosses Potenzial auch für anspruchsvolle Schmetterlinge des lichten
Walds).

Extensive Bewirtschaftung, periodische Auflichtungen
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Nummer

Objekt

N20

Trockenwarme Waldflächen lm Chestel

Objektnummer lnventar: Wa4

Parzellennummer/n 1895,1938

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Steiler südexponierter Wald mit hohem Föhrenanteil, benachbart zu

den Felsfluren des Chestels (Objekt Nr. P5 dieses lnventars).
Stellenweise mit lichtem Baumbestand und mit Felsen durchsetzt. Mit
Vorkommen seltener Baumarten.

Das Objekt entspricht in etwa jenen Flächen des Objekts Nr. 257 alm

Chestel> gemäss Wald-lnventar, die nicht den Objekten Wa5 und P5

zugewiesen wurden.

Wertvoll

Fördern von Lichtbaumarten und einer artenreichen Krautschicht.

Periodische Auflichtungen an Stellen mit hohem Potenzialfür die
Artenvielfalt.
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Nummer

objekt

N21 Objektnummer lnventar: Wa5

Lichter Föhrenwald Westflanke Chestel

Parzellennummer/n 1895,1896

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Sehr lichter Föhrenwald am West-Ende des Chestels mit Beständen des
Pfeifengrases (Molinia arundinacea) im Unterwuchs. Lebensraum
seltener Schmetterlinge wie dem Graubindigen Mohrenfalter (Erebia

aethiops). Eine knapp eine Hektare messende Fläche wird gezielt offen
gehalten und teilweise gemäht. Das Objekt liegt innerhalb des Objekts
Nr. 257 <lm Chestel> gemäss Wald-lnventar.

ln den Randbereichen ist eine Magerwiesenvegetation mit zahlreichen
typischen und auch seltenen Arten ausgebildet: Aufrechter Trespe
(Bromus erectus), Feld-Thymian (Thymus serpyllum), Kriechendem
Hauhechel (Ononis repens), Kleiner Bibernelle (Pimpinella saxifraga),
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Golddistel (Carlina vulgaris),
Deutschem Enzian (Gentiana germanica). Weitere bemerkenswerte
Arten sind Teufelsabbiss (Succisa pratensis), Berg-Aster (Aster amellus)
und Sichelblättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum).

Wertvoll

Erhalt der lichten Struktur und artenreichen, mageren Krautschicht.

Periodische Auflichtungen an Stellen mit hohem Potenzialfür die
Artenvielfalt.

47



Planausschnitt

48



Nummer N22 Objektnummer lnventar: Wa6

Objekt Felsiger, lichter Wald nordöstlich Oberrüti

Parzellennummer/n tggg, 233t, 24L5, 2685, 2953, 297 9

Beschreibung Steiler Hang im Osten des unteren Hellbergs, zwischen Kantonsstrasse

und dem vorangehenden Objekt Wa5 am Chestel. Eingestreut sind

wertvol le, teilweise zusätzlich aufgelichtete Felsstandorte, die
Lebensraum für spezialisierte Arten bieten, unter anderen für Tagfalter
u nd Repti I ien. Bemerkenswerte Pfla nzenarten si nd beispielsweise

Bla uer Steinsame (Buglossoides purpurocaerulea), eine Waldhyazinten-
Art (Platanthera sp.) und Wildobst-Arten. Standort einer alten,
markanten Föhre. Die besonnten Flächen im Wald sind für die

Vernetzung wärmeliebender Arten zwischen dem Birstal und den

höheren Juralagen von Liesberg bedeutend.

Sehr wertvollBewertung

Schutzziele Erhalten und Fördern lichter Baumbestände und besonnter
Felsstandorte, Erhalt der Föhre.

Periodisches Auslichten.Schutzmassnahmen

Foto

49



Planausschnitt

50



Nummer N23 Objektnummer lnventar: Wa7

Flurname Lichter Wald Erhollen - Chalchofenberg

Parzellennummer/n 1065, 1055, t2OO, L7AL,1704, t7O6, L7tO, L7L3, L735, L736,2464

Beschreibung Stark aufgelichtete Waldränder und Waldbestände westlich der
Erhaulen-Weide auf ur-sprünglich als Weide genutzten, erst in den 70er
Jahren aufgeforsteten Flächen. lnnerhalb des Perimeters sind
insgesamt knapp 5 ha Fläche aufgelichtet worden, unter anderem der
Waldrand am Hangfuss. Die Beschattung ist gering, weil nur mehr
einzelne Föhren und eingestreute Laubbäume einen lockere
Baumbestand bilden. ln jenen Flächen, die schon vor zwei Jahren
aufgewertet wurden, finden sich bereits jetzt etwa 50 typische Arten
der Magerwiesen. Sie bieten Lebensraum für seltene und gefährdete
Tagfalterarten. Belegt ist die Eiablage des Himmelblauen Bläulings
( Polyommatus bel largus) und des Feurigen Perlmutterfalters (Argynnis

adippe). Die derzeit entstehenden, halbschattigen Magerwiesen
werden die wertvolle Erhaulen-Weide künftig optimal ergänzen. Ferner
sind rund 30 alte, eingewachsene Weidbäume wieder freigestellt und
damit gerettet worden, darunter ein paar sehr wertvolle Eichen. Ferner
wurden seltene Baumarten gepflanzt: Speierling {Sorbus domesticus),
Elsbeere (Sorbus torminalis) und Mispel {Mespilus germanica).

Sehr werUollBewertung

Schutzziele Erhalten des lichten Baumbestandes und der alten Weidbäume.
Fördern von Magerwiesen im Unterwuchs zugunsten von Tagfaltern
und anderen Kleintieren.

Jährliche Mahd des grasigen Unterwuchses.

Foto

Schutzmassnahmen
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Nummer

Objekt

Pa rzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

N24 Objektnummer lnventar: Wa8

Trockenwarme Wä lder Hellberg

1898, 1899, 1900, 1901, 24!6,2417 ,24L9,2420,2529, 2427,2422,
2423,2497 ,2953,2994

Steile Südhänge des Hellbergs ober- und unterhalb des Hell-Hofes
(resp. des Grünlandstreifens zwischen den beiden Steilhängen).
Vorkommen naturnaher Laubwälder und artenreicher
Waldgesellschaften auf trockenem Schutt. Ganz im Westen des Oberen
Hellbergs besteht ein Altholzbestand, der nicht genutzt wird. Das

Gebiet beherbergt seltene Baumarten wie Schneeballblättrigen Ahorn
(Acer opalus), Wildbirne (Pyrus pyraster), Wildapfel (Malus sylvestris)
und Elsbeere (Sorbus torminalis) sowie lokal grössere Eibenbestände
(Taxus baccata).

Nebst den beiden markanten Felsgebieten sind kleinere Felsbänder,
Felsplatten und Schuttstellen an verschiedenen Orten im Hang

eingestreut. Sie sind Lebensraum typischer Felspflanzen wie Berg-

Gamander (Teucrium montanum), Sichelblättriges Hasenohr
( Bupleurum falcatum), Wimper-Perlgras (Melica ciliata) und
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa). Die Schmetterlinge sind u.a. durch
den Weissen Waldportier (Brintesia circe) und den Graubindige
Mohrenfalter (Erebia aethiops) vertreten. Am Westrand des unteren
Hellbergs pflanzt sich der seltene Alpenbock (Rosalia alpina) fort.
Zugunsten all dieser wärmeliebenden Arten werden an wenig
wüchsigen Stellen besonnte Standorte mit geringem Baumbestand
gezielt gefördert. Diese Flächen sind auch für die Vernetzung
wärmebedürftiger Arten zwischen dem Birstal und den höher
gelegenen Gebieten bedeutend.

Das Objekt entspricht etwa den beiden Objekten Nr. 246 <Ober

Höllberg> und 256 aUnter Höllberg> gemäss Wald-lnventar.

Wertvoll

Fördern offener Wald- und Felslebensräume zugunsten licht- und
wärmeliebender Arten, Erhalt der Altholzinsel im Westen des oberen
Hellbergs.

Gezieltes Auflichten felsiger und felsschuttreicher Standorte, Freistellen
seltener Baumarten. Verhindern des Aufkommens von Neophyten in
den Felsen.
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Nummer

Objekt

N25

Hi rschzu ngen-Ahornwald Greifel

Objektnummer lnventar: Wa9

Parzellennummer/n 342,355

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Vorkommen der seltenen Waldgesellschaften Lerchensporn-Ahornwald
und Hirschzungen-Ahornwald, mit grösseren Beständen des

Märzenglöckchens (Leucojum vernum). Entspricht etwa dem Teilobjekt
<Greifel> des Objekts Nr.247 <Meistelberg> gemäss Wald-lnventar.

Bemerkenswert

Erhalt der typischen Waldgesellschaften

Keine Terrainveränderungen, extensive Bewirtschaftung oder gar

Nutzungsverzicht.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N26 Objektnummer lnventar: H1

Baumhecke Albach

5,34O,1039, 1043, LO44, LO45, LO46, LO47, IO4g, LO49,1050, 1052,

LO68, LO7O, LO7t, LO72, LO73, LO74, LO75, LO76,1077, LOg4, LLl6,
1L31, LL33, LL34, LL35, LL36, LL37 ,1139, 1139, LL I, LL54, 1155,
7156,2348,1159, 1159, tL6O, L!6L, IL62, LL63, tL64, Lt65, LL66,
L167, L168, tL7O, LL7L, L172, tL73, tL74, LL75, LL76,1L77,1179,
LL79, LlgO, LlgL, LLgz, t1g4, tLgs, LL96,1249, t25O, L252, L253,
1256, L257, I3O4, 2412, 2457

Landschaftsprägende Baumhecke am unteren Rand der grossen Weide.
Das Gehölz besteht aus stattlichen Buchen (Fagus sylvatica), Eichen
(Quercus sp.) und Feldahornen (Acer campestre), dazwischen wachsen
vielfältige einheimische Gehölze. Der westliche Teil der Baumhecke
wurde in den letzten Jahren aufgelichtet, der östliche Teil bisher nicht.
Das Gehölz ist Lebensraum des Mittelspechts.

Bemerkenswert

Erhalt der Baumhecke und der ältesten Bäume als Lebensraum des

Mittelspechts und als landschaftsprägendes Element.

Gelegentliches Auslichten einzelner Abschnitte zugunsten einer
höheren Strukturvielfalt, aber Schonen der ältesten Bäume. Jegliche

Beweidu ng ist untersagt.
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Nummer N27

objekt Baumhecke südlich Hof Albach

Parzellennummer/n 1039, 1051, 1056

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Objektnummer lnventar: H2

Hochwüchsige Hecke, bestehend aus vielfältigen Sträuchern und

Bäumen wie z. B. Salweide (Salix caprea), Feldahorn (Acer campestre),
Hasel (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Esche (Fraxinus

excelsior), Hunds-Rose (Rosa canina), Süsskirsche {Prunus avium) und
Weissdorn (Craraegus sp.). Am Südrand der Hecke bilden Fieder-
Zwenke (Brachypodium pinnatum), Himbeere (Rubus idaeus), Adlerfarn
(Pteridium aquilinum) und Dost (Origanum vulgareleinen schönen

Saum. Die Hecke besitzt einen landschaftsprägenden Charakter.

Bemerkenswert

Erhalt der Baumhecke als landschaftsprägendes Element.

Gelegentliches gestaffeltes Auslichten der Gehölze im Unterwuchs.
Jegliche Beweidung ist untersagt.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n LO67

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N28 Objektnummer I nventar: H3

Waldrand Stutzweg

Aufgelichteter Waldrand mit einer grossen Vielfalt an einheimischen
Gehölzen wie Schlehe (Prunus spinosa), Wolliger und Gemeiner
Schneeball (Viburnum lantana und V. opulus), Berberitze (Berberis

vulgaris), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) und vielen mehr. Zum
Weg hin ist ein schöner grasiger Saum mit Dost (Origanum vulgare)
ausgebildet. Der Waldrand ist Lebensraum der gefährdeten
Zauneidechse {Lacerta agilis).

Bemerkenswert

Erhalt der offenen Waldrandstruktur und des grasigen Saumes.

Gelegentliches Auslichten der Gehölze, Erhalt des Saumes durch
Wegrandpflege.
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Nummer N29

objekt Feldgehölze im Gebiet Ebeni

Parzellennummer/n 340, tog4, LLL6,265g

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

Objektnummer lnventar: H4

G ruppe von drei la ndschaftsprägenden Gehölzen. Zwei Teilobjekte
besitzen einen natürlichen Baumbestand aus Esche, Feldahorn,

Hainbuche und anderen. Das dritte Teilobjekt besteht aus einer
gepflanzten Gruppe von zwei alten und einer jungen Linde vor der
kleinen Kapelle.

Bemerkenswert

Erhalt der landschaftsprägenden Gehölze

Gelegentliches Auslichten der Gehölze, wenn möglich Entwickeln eines

blütenreichen Krautsaumes.

rF
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Nummer N30 Objektnummer lnventar: H5

Objekt Feldgehölze östlich Ebeni

Parzellennummer/n 5, LL7O, LL77,1L76, L177,1L78, Lt87

Beschreibung Zwei landschaftsprägende Feldgehölze mit alten Eschen. lm Gehölz an

der Wegkreuzung wächst zudem eine alte Linde.

BemerkenswertBewertung

Schutzziele Erhalt der landschaftsprägenden Gehölze.

Schutzmassnahmen Erhalt der Gehölze, wenn möglich Entwickeln eines blütenreichen

Krautsaumes entlang bzw. um die Gehölze herum.

Foto

Planausschnitt
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N31 Objektnummer lnventar: HG

Feldgehölze nördlich Grundköpfli

t253, L254, L257, L26O, L26L,1262, L269, L27O, L27L, L275, L276,

t277, L278, L279, L28O, L28L, t282, L296, L297, L299, L299, L3OO,

7307, L3O2, L3O3, L3O7, L3Lg, L3L9, L32O, L321,1322, L3gL, L392,

1383, 1384

Komplex aus mehreren landschaftsprägenden Feldgehölzen, mit altem
Bestand an Eschen und Eichen. lm Unterwuchs findet sich eine

vielfältige Strauchschicht aus Roter Heckenkirsche (Lonicera

xylosteum), Gemeinem Schneeball (Viburnum opulus), Weissdorn
(Crataegus sp.) und anderen Sträuchern.

Bemerkenswert

Erhalt der landschaftsprägenden Gehölze.

Erhalt der Gehölze, wenn möglich Entwickeln eines blütenreichen
Krautsaumes entlang bzw. um die Gehölze herum. Jegliche Beweidung

ist untersagt.
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Nummer

objekt

N32

Hecke Zufahrt Schiesstand

Objektnummer lnventar: H7

Parzellennummer/n LO66,L433

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

Hecke entlang der Zufahrt zum Schiessstand. Die Hecke unterhalb der
Strasse wird von Schlehe (Prunus spinosa), Weissdorn (Crataegus sp.),
Feldahorn (Acer campestre), Liguster (Ligustrum vulgare) und Hunds-
Rose (Rosa canina) gebildet. Oberhalb des Weges besteht sie
überwiegend aus Hainbuche (Carpinus betulus).

Bemerkenswert

Erhalt der Hecke beidseitig des Weges, Verhindern einer Entwicklung
zur Baumhecke.

Gelegentliches Auslichten der Gehölze, Entfernen schnell wachsender,
hoher Bäume. Jegliche Beweidung ist untersagt.
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Nummer

objekt

Parzellennum merln

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N33 Objektnummer lnventar: H8

Baumhecke Erhollen

LO66, L67 8, 767 9, L7 52, L7 58, L7 6L, L7 62, L7 64, t7 66, L7 68, t7 69,

L773, t774, L775, L775, !777, L778, L779,1780, L78L, t782,1783,
L794, L785, L786, L787

Lichte Baumhecke mit alten Feldahorn- (Acer campestre) und Walnuss-

Bäumen (Juglans regia). lm Unterwuchs Haselgebüsche (Corylus

avellana). Die Hecke schliesst direkt an die Eingriffsflächen im Objekt
<Erhollen, Liesbergr an, welches im Rahmen des Projekts

<Tagfalterschutz Basel la nd > als Vorranggebiet ausgeschieden wurde.

Bemerkenswert

Erhalt einer Baumhecke aus einzelnen, aber nicht zu dicht stehenden

Bäumen (Beschattung des angrenzenden lichten Waldrandes

vermeiden).

Gelegentliches Auslichten der Gehölze im Unterwuchs.

rNl#
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Nummer N34

objekt Weissdornhecke Erhollen

Parzellennummer/n LO66,1796,L797

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

Objektnummer lnventar: H9

Hecke bestehend aus alten Weissdorn-Sträuchern (Crataegus sp.). Es

handelt sich um sehr schöne, alte Weissdorne. Die Hecke setzt sich

innerhalb des kantonalen Naturschutz-gebietes <Andil> nach Osten
fort.

Wertvoll

Erhalt der Weissdornhecke.

Pflege der Weissdornhecke, Ersetzen abgehender Weissdorne. Jegliche
Beweidung ist untersagt.
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Nummer N3s Objektnummer lnventar: H11

objekt Feldgehölze südlich Oltme

Parzellennummer/n 545,546,547, L579,1580, 1583, 1585, 1586, L587, L64r

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

Zwei landschaftsprägende Feldgehölze, mit altem Baumbestand aus

Esche, Buche, Feldahorn und weiteren Gehölzarten. Das Gehölz

westlich des Weidhofwegs liegt an einer Steilkante, das östliche
Teilobjekt ist dem Wald vorgelagert.

Bemerkenswert

Gelegentliches Auslichten der Gehölze

Erhalt der Gehölze
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N35 Objektnummer lnventar: H12

Hecke Weidhofweg

135, 151, 340, 538, 540543, 544,6t6, 6L9,620,734,735,1590, 1597,

1590, 1591, 1592, 1593, L642, L643,2460,2540,2552,2750

Lebhag aus einheimischen Gehölzen wie Hartriegel (Cornus sanguinea),
Hasel (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare)und Schlehe
(Prunus spinosa), teilweise begleitet von hochstämmigen Apfel- und
Wa lnussbäumen. Bedeutende La ndschaftsstru ktu r.

Bemerkenswert

Erhalt des Lebhags und des charakteristischen Baumbesatz

Pflege des Lebhags und des Baumbesatzes. Jegliche Beweidung ist
untersagt.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N37 Objektnummer lnventar: H13

Feldgehölze Fiecht

425,426,44L, 442, 443, 444, 446, 449,524,525,565, 556, 567,569,
573, 579, 580, 583, 595, 594, 662

Mosaik aus mehreren kleinen Feldgehölzen. Die Gehölze prägen die
kleine Landschafts-kammer stark. Sie werden von Eiche, Esche,

Salweide, Buche und anderen Bäumen gebildet. lm Unterwuchs
wachsen verschiedene Straucharten (Feldahorn, Schlehe, Weissdorn,
etc.).

Bemerkenswert

Erhalt des landschaftsprägenden Gehölzmosaiks.

Gelegentliches Auslichten der Gehölze
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 340

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N38 Objektnummer I nventar: H14

Feldgehölz Liesbergweid

Landschaftsprägendes Feldgehölz unterhalb der Liesbergweid.

Aufgrund der Beweidung fehlt eine Strauchschicht im Unterwuchs

Bemerkenswert

Erhalt des landschaftsprägenden Gehölzes..

Fördern eines Krautsaums. Jegliche Beweidung ist untersagt.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 355

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

N39 Objektnummer I nventar: H15

Feldgehölz Greifelweid

Landschaftsprägendes Feldgehölz auf flachgründigem, steinigem
Untergrund mit natürlichem Baumbestand aus Linde, Föhre, Eiche,

Birke, Süsskirsche, Espe und anderen Bäumen und Sträuchern.

Bemerkenswert

Erhalt des landschaftsprägenden Gehölzes.

Gelegentliches Auslichten des Bestandes, Verhindern der Entwicklung
zu einer Baumhecke. Fördern eines extensiven Krautsaumes. Jegliche
Beweidung ist untersagt.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 355

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N40 Objektnummer I nventar: H16

Gebüschi nsel n Greifelweid

Zwei Feldgebüsche in einem Acker und im Grenzbereich einer

Fettweide stehend. Das westlichere Gehölz beherbergt nebst grossen

Haseln und Süsskirschen einen imposanten, hohen Weissdorn. Das

östlichere Gehölz weist u.a. ältere Schlehen auf. Beide Gehölze dienen

dem Turmfalken als Ansitz für die Jagd.

Bemerkenswert

Erhalt der beiden Gebüsche, insbesondere des Weissdorns und der

älteren Schlehen.

Gelegentliches Auslichten und Niedrighalten. Fördern eines extensiven

Saumes. Jegliche Beweidung ist untersagt.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 3s5

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N41 Objektnummer lnventar: H17

Feldgehölz oberhalb Greifelhof

Feldgehölz im Bereich der Weide westlich des Gräifelhofs, welches sich
insbesondere durch vier schöne, mächtige Linden und einer Esche

auszeichnet

Bemerkenswert

Erhalt der alten Bäume.

Schonen der alten Bäume, insbesondere der Linden. Abgehende Linden
sind in Rücksprache mit dem Gemeinderat zu ersetzen.
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 1899

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N42 Objektnummer lnventarr H18

Feldgehölz östlich Hellweid

Feldgehölz im westlichen Randbereich der grossen Hellweide, welches

geprägt ist durch je eine schöne und mächtige Buche bzw. Esche.

Bemerkenswert

Erhalt der Buche und der Esche

Schonen der Bäume.
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 887

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Pla nausschnitt

N43 Objektnummer lnventar: HL9

Waldrand und Trockenmauer Uf der Platten

Teils eingewachsene Trockenmauer am Waldrand, mit vorgelagerter
Schlehenhecke. Lebensraum von licht- und wärmeliebenden Tier- und
Pf la nzena rten, u.a. der Mauer-eidechse und weiteren Reptiliena rte n.

Ganz in der Nähe wurde der Hirschkäfer nachgewiesen. Das Objekt ist
aufgrund seiner Lage als Trittstein zwischen Lebensräumen im Talgrund
und solchen im Bereich von Liesberg Dorf von Bedeutung

Wertvoll

Erhalt der Trockenmauer, Fördern eines strukturreichen Waldrands
und von Kleinstrukturen (v.a. Totholz und Asthaufen). Es besteht ein
Projekt zur Sanierung der Trockenmauer.

Regelmässige Pflege des Waldrands und der Hecken, Freistellen von
Trockenmauer und Kleinstrukturen. Jegliche Beweidung ist untersagt.

nra
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Planausschnitt

N44 Objektnummer lnventar: H20

Baumhecke Vordere Rohrberg

2267

Lückige Baumhecke mit Birken, Linden, Eschen, Feldahorn und

weiteren Gehölzarten. lm Unterwuchs mehr oder wenige dichte

Bestände von Gemeinem Johanniskraut (Hypericum perforatum),

Su m pf-Kratzdistel (Cirsium palustre) und Brombeere (Rubus fructicosus

aggr.). Die Hecke liegt im nördlichen Randbereich einer Rinderweide

südlich des Hofs <Vordere Rohrberg>.

Bemerkenswert

Erhalt der Baumhecke

Gelegentliches Zurückschneiden von aufkommendem Hasel im

Unterwuchs.
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Nummer

objekt

N45

Quellflur und Bächlein Liesberg-Station

Objektnummer lnventar: F4

Parzellennummer/n LO3L,2447

Beschreibung

Bewertung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Foto

Wenig beschattete Quellflur im Bereich einer gefassten Quelle
(Müscherlig-Brünnli) und der baumfreien Leitungstrasse. Der Riesen-

Schachtelhalm (Equisetum telmateia) bildet einen grossen Bestand. Die

Vegetation weist im Weiteren charakteristische Arten feuchter
Hochstaudenfluren auf, beispielsweise Kohldistel (Cirsium oleraceum)
und Brustwurz (Angelicus sylvestris). Die Quellflur mündet in einen
kleinen Bach, welcher ein potentieller Entwicklungsort der Larven des

Feuersalamanders ist. Zudem bieten Quellflur und Bächlein

möglicherweise Lebensraum für Quellju ngfer-Arten (Cordulegaster sp.).

Wertvoll

Erhalt der Quellflur und des kleinen Baches

Gelegentliches Auslichtes der Quellflur und des Bächleins

Planausschnitt
J n 'FtctrNlzü'
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 340

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N45

Albach Goben

Extensive Weide im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Seit 1989 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 03 Bergweid.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele

ausgerichtete Beweidung. Förderung und Erhalt der Dornbüsche

{Wacholder). Erhalt und Förderung der spezifischen

Schmetterlingsfauna.

Keine Düngung; offenhalten (Verbuschung, Verbrachung vermeiden);

extensive, auf die Schutzziele ausgerichtete Beweidung; keine

Terrainveränderungen; keine Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss

Vorgaben des TWW-Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung

des Bundes, TWW SR 45L.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-

Objektblättern).
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 1899

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N47

Hell untere Wiese

Extensive Wiese im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Seit 1989 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet.

Erhalt der der extensiven Wiese. Erhalt und Förderung der spezifischen
Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele
ausgerichtete Beweidung; keine Düngung; offenhalten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine
Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-
Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW
SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 1899

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N48

Hellweid oben

Extensive Weide im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Seit 1989 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet.

Erhalt der der extensiven Weide. Erhalt und Förderung der spezifischen

Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele

ausgerichtete Beweidung; keine Düngung; offenhalten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine

Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-

Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW

SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n 1889

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N49

Hellweid unten

Extensive Wiese und Weide im eidgenössichen lnventar der
Trockenwiesen und -weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem
Kanton.

Das Gebiet teilt sich in drei Vertragsflächen auf, welche 1989 resp.
1994 resp. 2013 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet werden.

Erhalt der der extensiven Wiesen und Weiden. Erhalt und Förderung
der spezifischen Schmetterl ingsfau na.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele

a usgerichtete Beweidu ng; keine Dü ngung; offenha lten (Verbuschu ng,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine
Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-
Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW
SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 340

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N50

Oltme

Extensive Weide im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW).Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Seit 1989 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 04 Oltme - Liesbergweide.

Erhalt der der extensiven Weiden. Förderung und Erhalt der

Dornbüsche. Erhalt und Förderung der spezifischen

Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele

ausgerichtete Beweidung, keine Düngung; offenhalten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine

Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-

Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW

SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).

I:;i i
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Nummer

objekt

Parzellennummer/n 340

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N51

Räschberg

Extensive Weide im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Seit 1989 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 04 Oltme - Liesbergweide

Erhalt der der extensiven Weiden. Förderung und Erhalt der
Dornbüsche. Erhalt und Förderung der spezifischen
Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele
ausgerichtete Beweidu ng; keine Düngung; offen halten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine
Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-
Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW
SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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Nummer

Objekt

Parzellennummer/n

Beschreibung

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

N52

Bergweid

340,34L

Extensive Wiesen und Weiden im eidgenössichen lnventar der

Trockenwiesen und -weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem

Kanton.

Das Gebiet teilt sich in zwei Vertragsflächen auf, welche 2009 resp.

2010 auf Basis kantonaler Verträge bewirtschaftet werden.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 04 Oltme - Liesbergweide.

Erhalt der der extensiven Wiesen und Weiden. Erhalt und Förderung

der spezifischen Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele

ausgerichtete Beweidung; keine Düngung; offenhalten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine

Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-

Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW

SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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Nummer

objekt Erhollen

Parzellennummer/n LO66, L229, L23O, L429,1430, L43L, L432

Beschreibung

N53

Schutzziele

Schutzmassnahmen

Planausschnitt

Die Weide ist im eidgenössichen lnventar der Trockenwiesen und -
weiden (TWW). Die Zuständigkeit obliegt dem Kanton.

Ein Teil des Naturschutzgebietes wird seit 1989 auf Basis kantonaler
Verträge bewi rtschaftet.

Vorrgangebiet Tagfalterschutz BL Nr. 02 Erhollen.

Erhalt der der extensiven Weide.Wacholder erhalten und fördern.
Erhalt und Förderung der spezifischen Schmetterlingsfauna.

Sicherstellen der Bewirtschaftung durch extensive, auf die Schutzziele
a usgerichtete Beweidu ng; keine Düngung; offenhalten (Verbuschung,

Verbrachung vermeiden); keine Terrainveränderungen; keine
Ablagerungen, Depots etc.; Pflege gemäss Vorgaben des TWW-
Objektes (nach Grundsätzen der TWW-Verordnung des Bundes, TWW
SR 451.37; vgl. auch Beschreibung in den TWW-Objektblättern).
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